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l . 

Antrag des Regierungsrates 
vom 28. August 1968 

Beschluss des Kantonsrates 
über die Erhõhung des Mannschaftsbestandes 

des Kantonspolizeikorps 

(Vom .......... ) 

Der Kantonsrat, 

in Anwendung von § l des Gesetzes betreffend das Kan
tonspolizeikorps vom 27. J uni 1897 und nach Einsicht eines An
trages des Regierungsrates, 

beschliesst: 

I. De r Bestand des Kan tonspolizeikorps wird au f l 000 
Mann festgesetzt. 

II. Verõffentlichung rm Amtsblatt und in der Gesetzes
sammlung. 

III. Mitteilung an den Regierungsrat zum Vollzug. 

2. 

Abãnderung der Verordnung 
zum Gesetz betreffend das Kantonspolizeikorps 

(Vom ........ ) 

Der Regierungsrat, 
auf Grund des Beschlusses des Kantonsrates vom . 

beschliesst: 

I. § 3 der Verordnung zum Gesetz betreffend das Kantons
polizeikorps vom 30. Marz 1908 wird wie folgt abgeandert : 

l 
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§ 3. Das Polizeikorps ist militarisch organisiert und be
steht aus: 

l Kommandanten im Grade eines Majors, 
5 Hauptleuten, 

13 Oberleutnants oder Leutnants, 
981 Unteroffizieren, Gefreiten und Soldaten, wovon 

l Feldweibel, 
l Fourier, 
bis 21 Wachtmeister als Offiziers-Stellvertreter, 
bis 60 Wachtmeister mit besonderen Aufgaben, 
bis 150 Wachtmeister, 
bis 250 Korporale, 
bis 498 Gefreite und Soldaten. 

II. Diese Abanderung der Verordnung tritt am Tag nach 
der Genehmigung durch den Kantonsrat in Kraft. 

III. Veroffentlichung im Amtsblatt und in der Gesetzes
sammlung. 

Weisung 

I. 

l. Mit Beschluss vom 21. Juni 1965 erhohte der Kantonsrat 
den Bestand des Polizeikorps von 620 auf 800 Mann. Der eff~k
tive Bestand stellte sich am l. Juni 1968 auf 769 Mann, in
begriffen die seit 2. Oktobe~ 1967 in Ausbildung stehenden 54 
Rekruten. Auf den l. Oktober tritt eine neue Rekrutenklasse 
ins Korps ein. Ende 1968 wird der Sollbestand von 800 Mann 
erreicht sein. 

2. Die mit der Bestandeserhohung von 1965 gesetzten Ziele 
sind in den Hauptpunkten erreicht worden. Der Korpsbestand 
konnte · schneller als seinerzeit angenomm ... en wurde auf den 
neuen Hõchstbestand gebracht werden. Die V e r k e h r s -
p o l i z e i ist um 52 Mann auf 125 Korpsangehorige verstarkt 
worden. Auf den l. Oktober 1968 werden ihr weitere 20 Funk
tionare zugeteilt. Vom gesamten Zuwachs seit 1965 entfallen 
dann auf diese Abteilung 4 O <Jfo. Die Verkehrspolizei ist über-



3 

dies indirekt weiter verstãrkt worden durch die zahlenmãssige 
Erhõhung der Landstationierten und Postenchefs auf der Land
schaft und zwar um 26 Mann, verbunden mit der Aktivierung 
des Einsatzes motorisierter uniformierter Patrouillen aus der 
Bezirksmannschaft. Die K r i m i n a l p o l i z e i erhielt zusãtz
lich 20 Mann, was der Richtzahl entspricht. Die Bildung der 
dringend nõtigen Reserve war nicht mõglich, auch die Aus
sparung zusãtzlicher Zeit für die korpsinterne Weiterbildung 
musste unterbleiben. Die Anforderungen des Polizeidienstes 
stiegen bedeutend schneller, als 1965 angenommen worden war. 
Nur die Hintanstellung aller nicht besonders dringender Be
dürfnisse und die volle Ausnützung der Ausbildungskapazitãt 
für d en N achwuchs ermõglichte die Bewãltigung d er aktuellen 
Aufgaben. 

3. Die W o h n b e v õ l k e r u n g des Kantons Zürich dürfte 
au eh in d en nãchsten J ahren weiter zunehmen. Es besteht 
kaum ein Zweifel darüber, dass der Zuwachs in den Gebieten 
ausserhalb d er Stadt Zürich in d en nãchsten J ahren ebenso 
ausgeprãgt sein wird wie in d en letzten J ahren. Für d en ganzen 
Kanton wird bis 1975 im Durchschnitt mit einer jãhrlichen Be
võlkerungszunahme von 15 000 Personen gerechnet. Zu diesem 
Wachstum wird, im Gegensatz zu der Entwicklung anfangs der 
Sechzigerjahre, der Auslãnderbestand nichts beitragen; wesent
lich dürfte der Zuzug aus anderen Kantonen sein. 

Stadt übriges 
l. l. Ganzer Kanton Kantons-

Zürich Winterthur gebiet 

1963 l 002 100 440 800 85 900 475 400 
1965 l 031400 438 800 87 900 504 700 
1967 l 051 000 433 200 89 700 528 100 
1968 l 066 500 432 500 91000 543 000 
1975* 1175 000 435 000 100 000 640 000 
1980* l 250 000 440 000 110 000 700 000 

• Schatzungen des Amtes für Regionalplanung. 

Ein besonders krãftiges Wachstum wird für das linksufrige 
Limmattal, die Gemeinden Adliswil, Horgen, Wãdenswil und 
Richterswil, die Gegend um den unteren Greifensee, Effretikon, 
Regensdorf und verschiedene Orte in der Nahe des Flughafens 
bis 1973 vorausgesagt. Mit der grossen Zahl der im Bau stehen
den Wohnungen und mit der etappenweisen Verwirklichung 
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vorbereiteter Grossüberbauungen, sind die entsprechenden 
Akzente gesetzt worden. 

4. Auch der M o t o r f a h r z e u g b e s t a n d steigt weiter 
an. Dazu kommt die Zunahme der zu vorübergehendem Aufent
halt eingeführten Motorfahrzeuge, die zwischen 1964 und 1967 
etwas mehr als 15 11/o betrãgt. 

Bestand an Motorfahrzeugen im Kanton Zürich 

Jahr Motorwagen Motorrãder Anhãnger To tai 

1965 215 200 31500 10 200 257 000 
1966 232 700 28 700 11000 272 500 
1967 249 600 26 900 12 300 289 000 
1968* 270 000 27 000 15 000 312 000 
1970* 295 000 23 000 16 000 334 000 
1975* 368 000 20 000 21000 409 000 
• Schãtzungen 

Für die Polizei fãllt aufgabenmãssig aber nicht nur der 
Motorfahrzeugbestand an sich in Betracht, sondern wesentlich 
auch die Intensitãt des Strassenverkehrs. Die Zãhlergebnisse 
von 1965 weisen gegenüber 1960 für den Kanton Zürich eine 
Verkehrszunahme von 50 °/o aus, d. h . 13 °/o mehr als die Zu
nahme des Motorfahrzeugbestandes (37 °/o) im gleichen Zeit
raum. 

Die Tatbestandsaufnahmen anlãsslich Verkehrsunfãllen 
bei der erwãhnten anwachsenden Verkehrsdichte erfordern in 
weit stãrkerem Masse als früher den Einsatz der Verkehrs
abteilung und von Stationierten zur Verkehrssicherung. 

5. Eine betrãchtliche Belebung der polizeilichen Tãtigkeit 
geht vom F l u g h a f e n aus. Die Passagierzahlen sind um 
12-14 Gfo jãhrlich gestiegen. Gegenüber 1967 soll sich ihre Zahl 
bis Mitte 1974 verdoppeln. Auch die Zahl der Angestellten für 
den Betrieb des Flughafens und im Luftverkehr, wie auch jene 
der Zuschauer steigt an. Der Grossverkehr zu und von den 
Parkplãtzen erfordert in vermehrtem Masse den gezielten Ein
satz uniformierter Polizisten. Der gesamte Betrieb bedingt eine 
stãndige Überwachung durch Organe der Sicherheits- und 
Kriminalpolizei mit Kontrollen zur Tag- und Nachtzeit. 

6. Die Auswirkungen der Bevõlkerungszunahme sowie des 
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sich verdichtenden Verkehrs auf den Strassen und der sprung
haften Entwicklung des Betriebes in und um den Flughafen 
waren in d en letzten J ahren Hauptursache d er steigenden An
forderungen an das Polizeikorps. Sie bestimmen weitgehend die 
Zuteilung des verfügbaren Personals. Die Prognosen weisen 
für die nãchsten Jahre in die gleiche Richtung. Es ist damit zu 
rechnen, dass die den Bestand beeinflussenden Auftriebskrãfte 
nicht erlahmen. Auch sind die Auswirkungen der strukturellen 
Umschichtung der Bevõlkerung in Rechnung zu stellen. Die 
Erfahrung lehrt, dass die polizeilichen Aufgaben nicht linear 
im Verhãltnis zu der Bevõlkerungszunahme anwachsen, son
dern progressiv ansteigen. 

Di e in d en nãchsten J ahren zu erwartende weitere starke 
Zunahme der Anforderungen an das Polizeikorps trifft in recht 
bedeutendem Masse die Verkehrspolizei sowie die Landstatio
nen. Sie wird sich aber auch bei der Kriminalpolizei und in 
anderen Sparten des Polizeikorps auswirken. Mit dem bewillig
ten Sollbestand von 800 Mann lassen sich die künftigen Auf
gaben nicht mehr bewãltigen. Die Vermehrung des Bestandes 
ist notwendig. 

II. 

l . Die V e r k e h r s p o l i z e i bedarf einer massiven Ver
stãrkung. Bei der Verkehrsabteilung soll vor allem die im 
Brandtourgebiet Zürich operierende Gruppe zum Zuge kom
men. Grossenteils .ist sie in Zürich untergebracht. Der Bezirk 
Horgen wird vom «Neubüel» aus betreut. Die Bezirke Winter
thur und Andelfingen und Teile des Bezirkes Pfãffikon bilden 
das Brandtourgebiet Winterthur. Ein erhõhter strassenpolizei
licher Einsatz auf dem gesamten Strassennetz unseres Kantons 
ist zur wirksamen Unfallbekãmpfung unumgãnglich. 

Ebenfalls zu verstãrken ist in d en nãchsten J ahren die 
A u t o b a h n p o l i z e i. Bis anfangs 1974 werden neu folgende 
Strecken dem Verkehr offen stehen: N 3 bis Weesen, Wollis
hofen-Brunau und Fortsetzung bis Sihlhõlzli; N l im Limmattal 
von der Kantonsgrenze bis zum Hardturm, Richtung Ostschweiz 
von Wallisellen mit Umfahrung von Winterthur durchgehend 
bis St. Gallen; Teile der N 4 von der Verzweigung mit der N l 
nõrdlich von Winterthur Richtung Schaffhausen. Die polizei
liche Betreuung ausserkantonaler Strecken unterliegt beson
deren Vereinbarungen mit den entsprechenden Kantonsregie
rungen. 
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Auch die Dienste der Verkehrsunfallauswertung, Strassen
signalisation und namentlich der Verkehrserziehung sind aus
zubauen. Die Seepolizei ist besser zu dotieren, damit ihre Prã
senz verbessert werden kann. Immer mehr werden die speziell 
ausgebildeten Olwehr-Mannschaften in allen Kantonsteilen in 
Anspruch genommen. 

Der zusãtzliche Personalbedarf der Verkehrspolizei bis 
Ende 1973 stellt sich etwa wie fo1gt: 

Verkehrsabteilung 60 
Autobahnpolizei 30 
Seepolizei (insbesondere Olwehr) 10 
Verschiedene 5 

Insgesamt 105 

Der Gesamtbestand der Verkehrspolizei wird somit auf 
250 Mann anwachsen. Die Verkehrsabteilung wird künftig von 
den Stationierten noch stãrker als bisher unterstützt werden. 

2. Auf den L a n d s t a t i o n e n ist mit zusãtzlich 5-6 
Mann im Jahr zu rechnen. Damit wird es mõglich sein, die 
motorisierten Patrouillen mehr . als bisher auch zu Über
wachungsfunktionen im Verkehr einzusetzen, ihre Tãtigkeit 
zeitlich auszudehnen und mit jener der Verkehrsabteilung zu 
koordinieren. Die vom Oktober 1968 an zur Verfügung stehende 
Einsatzzentrale in der Polizeikaserne wird im Benehmen mit 
den Bezirkschefs die Funkführung dieser Patrouillen über
nehmen. 

3. Bei der Kriminalpolizei steht die Verstãrkung 
des Spezialdienstes l im Vordergrund. Es ist eine stãndig wach
sende Zahl von Wirtschafts- und Insolvenzdelikten zu bearbei
ten. Stark angestiegen sind ausserdem die Anzeigen über Fãl
schungen von Checks, Banknoten und Wertschriften, verübt 
von internationalen Banden mit ihren Ablegern in zahlreichen 
Lãndern. In diesen zwei Deliktsgruppen sind oft gleichzeitig 
mehrere zeitraubende polizeiliche Voruntersuchungen hãngig. 
Namentlich die Wirtschaftsdelikte (Grossbetrüge, betrügerische 
Konkurse, Schwindelfirmen) haben ein unerwartet hohes Aus
mass angenommen. Auch bei den Vergehen mit Betãubungs
mitteln zeichnet sich eine Aktivierung von in mehreren Lãn
dern wirkenden Tãtern ab. Vermehrte Anforderungen werden 
an die Spezialabteilung zur Feststellung der zunehmenden ban
denmãssig verübten Seriendelikte gestellt. Der in Mordfãllen 
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einzusetzende Spezialdienst 2 vermag seine Funktion als Leit
stelle der Kriminalpolizei nicht mehr im nõtigen Umfang zu 
versehen. Dringend ist die Detachierung von wenigstens zwei 
weiteren Funktionãren der Kriminalpolizei auf den Posten des 
Flughafens. Der Erkennungsdienst wird vermehrt in Anspruch 
genommen. Die Zahl der Tatorte, an welchen er eingesetzt 
wurde, war z. B. 1967 19 °/o hõher als 1966. Auch die vom Sach
fahndungs- und Fahrzeugfahndungsdienst zu klãrenden Fãlle 
wachsen an. Der Gesamtbedarf der Kriminalpolizei für die 
nãchsten fünf J ahre ist auf mindestens 25 Mann zu veran
schlagen. 

4. Die Bestandesvermehrung um 20 Mann bei der 
S i e h e r h e i t s p o l i z e i wird massgebend von der Notwen
digkeit einer sukzessiven Steigerung der polizeilichen Prãsenz 
im Flughafen bestimmt. Die sich dort stellenden vermehrten 
Anforderungen wurden bereits erwãhnt. Von 1970 an sollten 
diesem Dienst jãhrlich wenigstens drei Mann zusãtzlich zu
geteilt werden. Der Bereitschaftsdienst in Zürich benõtigt für 
Alarmfãlle vier weitere Funktionãre. Der Bestand dieses Dien
stes ist auch deshalb zu erhohen, weil sich die Arbeitszeit
verkürzung nicht mehr weiter aufschieben lãsst. 

5. Die stãndige Ausweitung der Tãtigkeit des Korps wirkt 
sich auch bei den K o m m a n d o d i e n s t e n aus. Bei den 
Technischen Diensten sind Verstãrkungen vor allem beim 
Übermittlungsdienst notig. Zusammengerechnet betrãgt der 
ausgewiesene Bedarf 12 Mann. 

6. Nicht genau zu ermitteln ist der Mehrbedarf für die 
Schaffung einer R e s e r v e . Diese ist nõtig zur Überbrückung 
der Absenzen bei gruppenweise korpsinterner Weiterbildung 
und bei Abwesenheiten zufolge Militãrdienstes oder Krankheit. 

Die Korpsangehõrigen haben sich mit den neuen tech
nischen Gerãten und den verfeinerten Untersuchungsmethoden 
rechtzeitig vertraut zu machen. Die stãndige und intensive Wei
terbildung ist z u e in er unabdingbaren N otwendigkeit gewor
den. Die als Reserve bestimmte Mannschaft wird auch über 
die für die polizeiliche Praxis bedeutsamen Gesetzesãnderungen 
eingehend orientiert. Hiefür sind mindestens 14 Mann vorzu
sehen. 

7. Gestützt auf die vorangegangenen Ausführungen be
antragt der Regierungsrat eine Bestandeserhohung um 200 
Mann. Der gegenwãrtige Leistungsstand soll auch in der Zu
kunft gewãhrleistet sein. Alle Erfolgsmoglichkeiten müssen 
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ausgeschõpft werden. Sofern sich die Erfahrungen der Ver
gangenheit in der Zukunft bestãtigen und die für die künftige 
Bedarfsschãtzung gestellten Prognosen zutreffen, müsste der 
Bedarf mit 1000 Korpsangehõrigen mindestens bis Ende 1973 
gedeckt sein. Der neue Sollbestand ist ein Hõchstbestand. Vor
behalten bleibt selbstverstãndlich die Bewilligung des für die 
jeweils erforderlichen Teilerhõhungen nõtigen Kredites auf 
dem Budgetweg. Im Falle der Stagnation oder gar der Rück
bildung gegenüber der angenommenen Entwicklung ist der Be
stand auf den dannzumal ausgewiesenen Bedarf abzustimmen. 

li I. 

Dem Ausmass der Bestandeserhõhung entsprechend sollen 
die Offiziers- un d U n teroffiziersstellen vermehrt werden. F er
n er ist di e hõchstzulãssige Zahl d er W a eh tmeister al s Offiziers
Stellvertreter und der Wachtmeister mit besonderen Aufgaben 
den neuen Verhãltnissen anzupassen. (Abãnderung von § 3 der 
Verordnung zum Gesetz betreffend das Kantonspolizeikorps 
vom 30. Mãrz 1908, in der Fassung vom 21. J uni 1965.) 

Der Offiziersbestand ist von 15 auf 19 zu erhõhen. Die 
Stelleninhaber sollen zur Instruktion des Korps, im Flughafen, 
zur Führung der Stationierten des Bezirkes Zürich und für die 
Erledigung besonderer Aufgaben beim Kommando eingesetzt 
werden. 

Die Stelle des Chefs der Kommandodienste ist neu auf der 
Stufe der Hauptleute eingereiht worden. Die zu erfüllenden Auf
gaben sind hier nach Art und Umfang in einem Ausmass ge
stiegen, dass die Gleichstellung mit den Chefs der übrigen 
Hauptabteilungen gerechtfertigt ist. 

Der Grad des W a e h t m e i s t e r s a l s O f f i z i e r s -
S t e 11 v e r t r e t e r wurde im Jahre 1965 eingeführt. Die 
Neuerung hat sich bewãhrt. Aus organisatorischen Gründen 
sollten weiteren Offizieren Wachtmeister in dieser besonderen 
Stellung beigegeben werden. Auch die sehr umfangreichen 
Funktionen der vier Einsatzzentra1en-Leiter und zwei Stellen 
in der Offizierskanz1ei sind im Stellenp1an entsprechend zu be
rücksichtigen. Aus all diesen Gründen ist die Zahl der Wacht
meister a1s Offiziers-Stellvertreter auf 21 (a1s Hõchstbestand) 
festzusetzen. 
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Dem wachsenden Korps entsprechend sind nicht nur neue 
Abteilungen (mit Offizieren an der Spitze), sondern auch wei
tere Dienstzweige zu bilden. Aber auch der polizeiliche Einsatz 
bereits bestehender Dienstgruppen nimmt an Bedeutung zu; 
entsprechend hõher sind auch die an die Dienstchefs zu stellen
den Anforderungen. J e na eh d em Grad ihrer Verantwortung 
sollen sie künftig bis zum Wachtmeister mit besonderen Auf
gaben befõrdert werden kõnnen. Dies drãngt sich auch der 
stark erhõhten Aufgabenbereiche wegen für die Bezirkschefs 
auf der Landschaft auf. Im Vergleich zu andern polizeilichen 
Organisationen stellt die im neuen Stellenplan vorgesehene 
Zahl von 60 Wachtmeistern mit besonderen Aufgaben ein 
Minimum dar. 

Die Zahl der Wachtmeister und Korporale ist mit der 
Bestandeserhõhung im Jahre 1965 betrãchtlich über die anteils
mãssige Quote hinaus vermehrt worden. Es genügt daher, den 
Bestand anteilsmãssig zu erhõhen und somit neu auf hõchstens 
150 Wachtmeister und 250 Korporale festzusetzen. 

Die Unteroffiziersstellen werden hõchstens im Ausmass 
ihres relativen Anteils am Gesamtbestand und entsprechend 
dem jãhrlich erreichten Bestand besetzt. 

IV. 

Die beantragte Bestandeserhõhung verursacht erhebliche 
Mehraufwendungen. Bei vollem Bestand belaufen sich die zu
sãtzlichen Personalkosten (Besoldung, Zulagen und Entschãdi
gungen, Sozialleistungen, Uniformierung und persõnliche Aus
rüstung einschliesslich Mehrkosten aus den Stellenplanverbes
serungen) auf rund 5,7 Millionen Franken im Jahr. Hinzu kom
men die Ausgaben für Motorfahrzeuge, für weiteres Korps
material und die Arbeitsplãtze. 

v. 
Der Regierungsrat beantragt dem Kantonsrat, der Bestan

deserhõhung zuzustimmen und die Abãnderung der Verord
nung zum Gesetz betreffend das Kantonspolizeikorps zu ge
nehmigen. 

Zürich, den 28. August 1968. 

Im N amen des Regierungsrates, 
Der Prãsident: Der Staatsschreiber: 

Dr. B ü r g i Dr. E p p r e e h t 


